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467. Bundesgesetz: Änderung des Schulzeitgesetzes 1985

(NR: GP XIX RV 227 AB 243 S. 41. BR: AB 5040 S. 602.)
468. Bundesgesetz: Änderung des Schulunterrichtsgesetzes

(NR: GP XIX RV 228 AB 244 S. 41. BR: AB 5041 S. 602.)

467 Bundesgesetz, mit dem das Schulzeitgesetz 1985 geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:
Das Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 144/1988,

279/1991 und 516/1993, wird wie folgt geändert:
1. §2 Abs. 2 Zl lautet:

„1. Das Unterrichtsjahr umfaßt
a) das erste Semester, welches mit dem Schuljahr beginnt und mit dem Anfang der Semester-

ferien endet;
b) die Semesterferien in der Dauer einer Woche, welche in den Bundesländern Niederöster-

reich und Wien am ersten Montag im Februar, in den Bundesländern Burgenland, Kärn-
ten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg am zweiten Montag im Februar und in den Bundeslän-
dern Oberösterreich und Steiermark am dritten Montag im Februar beginnen;

c) das zweite Semester, welches an dem den Semesterferien folgenden Montag beginnt und mit
dem Beginn der Hauptferien endet; für die letzte Stufe von Schulen, in welchen Reife-,
Diplom-, Befähigungs- oder Abschlußprüfungen vorgesehen sind, endet das zweite Seme-
ster mit dem Tag vor dem Beginn der Klausurprüfung."

2. §2 Abs. 5 lautet:
„(5) Aus Anlässen des schulischen oder sonstigen öffentlichen Lebens kann das Klassen- oder

Schulforum bzw der Schulgemeinschaftsausschuß höchstens fünf Tage in jedem Unterrichtsjahr schul-
frei erklären. Ferner kann die Schulbehörde erster Instanz zur Abhaltung von Wiederholungsprüfun-
gen uä. die ersten beiden Tage des Unterrichtsjahres und in besonderen Fällen des schulischen oder
sonstigen öffentlichen Lebens einen weiteren Tag durch Verordnung schulfrei erklären. Eine Freigabe
durch die Schulbehörde aus dem Grund, daß ein Schultag zwischen unterrichtsfreie Tage fällt, ist nicht
zulässig."

3. In § 2 Abs. 7 und 9, §5 Abs.1l bis 3,§ 6, § 13 Abs. 3, § 15 Abs. 2 und §17 tritt jeweils an die Stelle der
Wendung „Unterricht und Kunst" die Wendung „Unterricht und kulturelle Angelegenheiten"

4. §2 Abs. 8 lautet:
„(8) Das Klassen- oder Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuß kann auf Grund regio-

naler Erfordernisse den Samstag für die gesamte Schule, einzelne Schulstufen oder einzelne Klassen
schulfrei erklären."

5. §2 Abs. 9 und 10 entfällt.
6. §5 Abs. l letzter Satz entfällt.
7 (Grundsatzbestimmung) § 8 Abs. 5 lautet:
„(5) Außerdem können in jedem Unterrichtsjahr bis zu vier Tage aus Anlässen des schulischen

oder sonstigen öffentlichen Lebens und in besonderen Fällen bis zu zwei weitere Tage schulfrei erklärt
werden."
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8. (Grundsatzbestimmung) § 8 Abs. 9 lautet:
„(9) Der Samstag kann schulfrei erklärt werden. Die Schulfreierklärung kann für den Bereich des

Landes, für einzelne Schularten, einzelne Schulen, einzelne Schulstufen oder einzelne Klassen erfolgen.
Dabei sind zumindest die Erziehungsberechtigten und Lehrer zu hören."

9. (Grundsatzbestimmung) § 8 Abs. 10 lautet:
„(10) Sofern die Entscheidung gemäß Abs. 5 und 9 an die Schule übertragen wird, ist die Zustän-

digkeit des Klassen- oder Schulforums bzw. des Schulgemeinschaftsausschusses festzulegen."
10. (Grundsatzbestimmung) In der Überschrift des Unterabschnittes B entfällt der Klammeraus-

druck „(einschließlich der hauswirtschaftlichen Berufsschulen)"
11. Im § 15 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 3 angefügt:
„(3) An Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht dürfen Entscheidungen über die Schulfreierklärung

einzelner Unterrichtstage und die Schulfreierklärung des Samstages oder eines anderen Tages je
Unterrichtswoche nur im Einvernehmen mit dem Schulerhalter getroffen werden."

12. § 16a Abs. 2 lautet:
„(2) Die folgenden Paragraphen in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 467/1995 treten wie

folgt in Kraft:
1. § 2 Abs. 2 sowie der Entfall des letzten Satzes des § 5 Abs. l mit l". Februar 1997,
2. § 2 Abs. 5 und 8, die Überschrift des Unterabschnittes B, § 15 Abs. 3 sowie der Entfall des § 2

Abs. 9 und 10 mit 1. September 1995,
3. § 2 Abs. 7 und 9, § 5 Abs. l bis 3, § 6, § 13 Abs. 3, § 15 Abs. 2, der Entfall des § 16a Abs. 3, § 16b

und § 17 mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt und
4. § 8 Abs. 5, 9 und 10 gegenüber den Ländern für die Ausführungsgesetzgebung mit Ablauf des

Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt."
13. §16a Abs. 3 entfällt.
14. Nach § 16a wird folgender § 16b eingefügt:
„§ 16b. (1) Verordnungen auf Grund der Änderungen durch die in § 16a genannten Bundesgesetze

können bereits von dem ihrer Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten frühestens
mit dem jeweils in § 16a genannten Zeitpunkt in Kraft.

(2) Ausführungsgesetze auf Grund der Änderungen von Grundsatzbestimmungen durch die in
§ 16a genannten Bundesgesetze sind innerhalb von einem Jahr zu erlassen."

Klestil

Vranitzky

468. Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:
Das Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.

Nr. 643/1994, wird wie folgt geändert:
1. §3 Abs. 2 lautet:
„(2) Abs. l lit. b ist nicht anzuwenden auf Schüler, die
a) nach den Bestimmungen des § 13 des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 10l/

1959, zur Aufnahme in eine im § 12 dieses Gesetzes genannte Schule angemeldet werden, und
b) in eine in den §§ 3 und 8 des Minderheiten-Schulgesetzes für das Burgenland, BGBl. Nr. 64l/

1994, genannte Schule aufgenommen werden."
2. In §3 Abs. 6, § 7 Abs. l, 3 und 4, §11 Abs. 6, §12 Abs. 2 und 9, §13 Abs. 2, § 14 Abs. 3 bis 5 und 7,

§15 Abs. l bis 4, §16 Abs. 3, §17 Abs. 3, §18 Abs. 7 und 10, §19 Abs. 2, §21 Abs. l, §22 Abs. 9, §29
Abs. 6, §31a, §31b Abs.2, §31c Abs. 1 und 4, §34 Abs. 1, §35 Abs, l, §39 Abs. 4, §40 Abs. 2, §42
Abs. 2, 4 und 10, §44 Abs. l und 2, §52, §53, §54a Abs.2, §55 Abs. 4, §56 Abs.8, §59a Abs. 12,
§ 63a Abs. 5, § 64 Abs. 19, §65 Abs. l, § 66 Abs. 4, § 75 Abs. l und 3, § 76 Abs. l, § 77 Abs. l und §83 tritt
jeweils an die Stelle der Wendung „Unterricht und Kunst" die Wendung „Unterricht und kulturelle
Angelegenheiten"
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3. Im § 63a Abs. 2 Zl wird der Strichpunkt durch einen Beistrich ersetzt und angefügt:
„j) schulautonome Schulzeitregelungen (§ 2 Abs. 5 und 8 sowie § 3 Abs. 2 des Schulzeitgesetzes

1985);"
4. Im § 63a Abs. 12 und 14 wird das Zitat „Abs. 2 Z l lit. h und i" jeweils durch das Zitat „Abs. 2 Z l

lit. h bis j" ersetzt.
5. Im §64 Abs. 2 Zl wird der Strichpunkt durch einen Beistrich ersetzt und angefügt:
„1) schulautonome Schulzeitregelungen (§ 2 Abs. 5 und 8 sowie § 3 Abs. 2 des Schulzeitgesetzes

1985);"
6. Im § 64 Abs. 11 und 13 wird das Zitat „Abs. 2 Z l lit. j und k" jeweils durch das Zitat „Abs. 2 Z l

lit. j bis l" ersetzt.
7 In §66 Abs. 4 und § 73 Abs. l tritt an die Stelle der Wendung „Gesundheit und Umweltschutz"

jeweils die Wendung „Gesundheit und Konsumentenschutz"
8. Im § 82 wird nach Abs. 5a folgender Absatz eingefügt:
„(5b) Die folgenden Paragraphen in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 468/1995 treten

wie folgt in Kraft:
1. § 3 Abs. 2 und 6, § 7 Abs. l, 3 und 4, § 11 Abs. 6, § 12 Abs. 2 und 9, § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 3 bis 5

und 7, § 15 Abs. l bis 4, § 16 Abs. 3, § 17 Abs. 3, § 18 Abs. 7 und 10, § 19 Abs. 2, § 21 Abs. l, § 22
Abs. 9, § 29 Abs. 6, § 31a, § 31b Abs. 2, § 31c Abs. l und 4, § 34 Abs. l, § 35 Abs. l, § 39 Abs. 4,
§40 Abs. 2, § 42 Abs. 2, 4 und 10, §44 Abs. l und 2, § 52, § 53, § 54a Abs. 2, § 55 Abs. 4, §56
Abs. 8, §59a Abs. 12, §63a Abs. 5, § 64 Abs. 19, §65 Abs. l, § 66 Abs. 4, §75 Abs. l und 3,
§ 76 Abs. l, § 77 Abs. l und § 83 mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt
und

2. § 63a Abs. 2, 12 und 14 sowie §64 Abs. 2, 11 und 13 mit 1. September 1995."

Klestil

Vranitzky


